
Haftungsausschluss 
Die Texte der einzelnen Gesetze / Verordnungen wurden eingescannt und Änderungen - soweit bekannt - einge-
arbeitet. Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die im Gesetzblatt und in Kultus und Unterricht veröffentlich-
ten Texte. 

 
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums und des Innen- 
ministeriums zur Durchsetzung der Schulpflicht 
vom 11. November 1998 (K.u.U. 1999 S. 1; GABI. 1999 S.44) 
 
I. Mitteilungen der Meldebehörden an die Schulen 
 
1.  Nach § 2 Abs. 1 Meldeverordnung (MVO) vom 24. Juli 1996 (GBl. S. 522) in Verbindung mit 

Nr. 56.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Meldegesetz vom 3. Sep-
tember 1997 (GABI. S. 532) übermitteln die Meldebehörden den zuständigen Grundschulen 
jährlich rechtzeitig vor Schuljahresbeginn die Daten der Kinder, die erstmals schulpflichtig wer-
den. Diese Mitteilungspflicht erstreckt sich auf alle Kinder, die bis zum 30. Juni des laufenden 
Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, ohne Rücksicht auf die Staatsangehö-
rigkeit. Die Mitteilungen sind an die Grundschulen zu richten, in deren Schulbezirk die Kinder 
wohnen. 

 
2.  Die Meldebehörden übermitteln außerdem den zuständigen Grundschulen jährlich rechtzeitig 

vor Schuljahresbeginn auch die Daten derjenigen Kinder, die nach dem 30. Juni und bis zum  
30. September des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben. 

 
3.  Nach § 2 Abs. 2 MVO werden den Grundschulen, den Hauptschulen und den geschäftsführen-

den Schulleitern der beruflichen Schulen Daten von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, 
die aus dem Ausland zugezogen sind, aus dem Melderegister übermittelt. 

 
 
II. Verfahren bei den Schulen 
 
1.  Die Grundschulen prüfen nach Ablauf der Anmeldefrist für das neue Schuljahr, ob sämtliche in 

der Mitteilung der Meldebehörde nach § 2 Abs. 1 MVO (vgl. Abschnitt I Nr. 1) aufgeführten Kin-
der bei ihnen angemeldet worden sind. Sind Kinder nicht zum Schulbesuch angemeldet oder zu-
rückgestellt worden, fordert die Grundschule die Erziehungsberechtigten unter Hinweis auf die 
Schulpflicht unverzüglich schriftlich auf, die Anmeldung nachzuholen oder einen Antrag auf Zu-
rückstellung vom Schulbesuch zu stellen. 

 
 Wird die Anmeldung nicht spätestens bis zum Schuljahresbeginn nachgeholt und wird auch kein 

Antrag auf Zurückstellung vom Schulbesuch gestellt, klärt die Grundschule in Zweifelsfällen bei 
der Meldebehörde, von der sie die Mitteilung nach § 2 Abs. 1 MVO erhalten hat, ob das betref-
fende Kind noch bei ihr gemeldet ist. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Schulpflicht ver-
letzt wird, unterrichtet die Grundschule die untere Verwaltungsbehörde, damit diese gegen die 
Erziehungsberechtigten ein Bußgeldverfahren wegen Verletzung der Schulpflicht nach § 92 
Schulgesetz einleiten kann. 

 
2.  Die Grundschule informiert alle Erziehungsberechtigten von Kindern, die nach dem 30. Juni und 

bis zum 30. September des laufenden -Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben 
(vgl. Abschnitt I Nr. 2) über die Regelung des § 73 Abs. 1 Satz 2 Schulgesetz. Danach werden 
auch diese Kinder mit dem Beginn des Schuljahres schulpflichtig, wenn sie' von den Erzie-
hungsberechtigten in der Grundschule angemeldet wurden. Die insoweit von der Meldebehörde 
übermittelten Daten dürfen nur zur Information der Erziehungsberechtigten genutzt werden; 
wenn die Erziehungsberechtigten von ihrem Recht nach § 73 Abs. 1 Satz 2 Schulgesetz keinen 
Gebrauch machen, sind diese Daten alsbald zu löschen, spätesten zum Beginn des neuen 
Schuljahres. 

 
3.  Erhält eine Schule eine Mitteilung der Meldebehörde über den Zuzug eines Schulpflichtigen 

nach § 2 Abs. 2 MVO (vgl. Abschnitt I Nr. 3), fordert die Schule die Erziehungsberechtigten, voll-
jährige Schüler selbst, schriftlich auf, für die Erfüllung der Schulpflicht Sorge zu tragen bzw. der 
Schulpflicht nachzukommen. 



 
Wird dieser Aufforderung nicht Folge geleistet und ist der Schule auch nicht bekannt, dass der 
Schulpflichtige eine andere Schule besucht oder vom Schulbesuch befreit oder beurlaubt ist, 
verfährt die Schule entsprechend Nr. 1 Absatz 2. Dasselbe gilt in den Fällen, in denen ein Schul-
pflichtiger ohne Abmeldung und ohne die nach der Schulbesuchsverordnung anerkannten Beur-
laubungs- und Entschuldigungsgründe die Schule nicht mehr besucht. 

 
 
III. Maßnahmen der unteren Verwaltungsbehörden und der Ortspolizeibehörden 
 
1.  Die untere Verwaltungsbehörde belehrt im Rahmen des Bußgeldverfahrens die Erziehungsbe-

rechtigten, volljährige Schüler selbst, über Inhalt und Bedeutung der Schulpflicht und über die 
Rechtsfolgen bei Verletzung der Schulpflicht. Dabei ist auch auf die Möglichkeit der zwangswei-
sen Zuführung zur Schule nach § 86 Schulgesetz hinzuweisen. Die untere Verwaltungsbehörde 
unterrichtet die Schule über den Ausgang des Bußgeldverfahrens. 

 
2.  Die zwangsweise Zuführung zur Schule im Wege des Schulzwanges nach § 86 Schulgesetz soll 

von der Ortspolizeibehörde in der Regel erst angeordnet werden, wenn ein Bußgeldverfahren 
wegen Verletzung der Schulpflicht durchgeführt worden ist und der Schulpflichtige nach Mittei-
lung der Schule die Schulpflicht weiterhin nicht oder nicht regelmäßig erfüllt. 

 
 
IV. Inkrafttreten 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.  
Die Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und des In-
nenministeriums ,vom 29. November 1988 (K.u.U. 1989, S. 4; GABI. 1989, S. 117) über die Durch-
setzung der Schulpflicht und die Verwaltungsvorschrift über den Unterricht für ausländische Kinder 
und Jugendliche vom 15. November 1989 (K.u.U. S. 479) sind auf Grund der Bereinigungsanordnung 
der Landesregierung vom 16. Dezember 1981 (K.u.U. 1982, S. 108; GABI. 1982, S. 14), geändert 
durch Bekanntmachung des Innenministeriums vom 8. Januar 1997 (K.u.U. S. 94; GABI. S. 74), am 
31. Dezember 1997 außer Kraft getreten. 


